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Literatur 651 

Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, Bände 22,2 und 24,2 ( = öster-
reichische Akademie der Wissenschaften, Rheinisch-Westfälische Akademie der 
Wissenschaften). Habelt, Bonn 1990. 

Kurz anzuzeigen sind zwei Registerbände. 
I. Die Inschriften von Stratonikeia, Teil 11,2: Neue Inschriften und 

Indices, herausgegeben von M. Ç. S a h i n und A. L o z a n o - V e l i l l a (IK 22,2, 
IX und 139 S.). — Bereits berichtet wurde über die beiden interessanten Text-
bände 1/11,1 (IK 21/22,1,1981/82); s. diese Z. 104 (1987) 705-707 . Der nach im 
Vorwort begründeten Verzögerungen endlich nachgereichte Abschlußband ent-
hält auf S. 1—30 die seit 1977 gefundenen Inschriften, soweit sie in Epigraphica 
Anatolica 12, 1989, publiziert sind (die Publikation von Neufunden ist dem 
Autor leider verschlossen); da sie einfach en bloc übernommen sind, erübrigt 
sich hier jede Stellungnahme, zumal sie für den Rechtshistoriker auch sachlich 
wenig ergiebig sind; hinweisen möchte ich nur auf einige Grabinschriften, 
Nr. 1343: „Grabrecht wie die Ummauerung ausweist", Nr. 1345: die eigenartigen 
Namen (?) „Threptos, Chresime, Trophime, Zotike", Nr. 1385: „Syntrophoi", 
und schließlich auf Nr. 1390: Grenzstein der Besitzungen einer christlichen Barche 
„Horoi". Es folgen (mit Ausnahme der Überlegungen zum Gymnasion, Nr. 21) 
wenig ergiebige „Addenda et Corrigenda I I " (S. 31—35) und die lange vermißten 
Indices (S. 37 — 139). Für die rechtshistorische Forschung von größtem Wert ist 
das „Wörterverzeichnis" (S. 99—139), in dem man nun die aus Stratonikeia und 
Umgebung stammenden Belege etwa zu επαγγελία,  ισ&όω oder νίο&εαία ge-
wissenhaft gesammelt findet. Auch die im vorliegenden Band nachgetragenen 
Texte sind mit ausgewertet, so daß die Doppelpublikation wenigstens der beque-
men Benutzung zugute kommt. Dafür sei dem unter schwierigsten Bedingungen 
arbeitenden Autor gedankt. 
II. Die Inschriften von Smyrna, Teil 11,2: Addenda, Corrigenda und 

Indices, herausgegeben von G. P e t z l (IK 24,2, VII S. und S. 339 -468 , 33 Taf.). 
— Die vorzügliche, bereits in dieser Zs. 104 (1987) 707f. (Teil I , 1982) und 105 
(1988) 959—961 (Teil 11,1, 1987) gewürdigte Edition hat zeitgerecht ihren Ab-
schluß gefunden. Nachgetragen werden zunächst (S. 339—350) 20 Texte, die teils 
seit 1982 neu publiziert, teils aber auch nur Smyrna neu zugeordnet wurden — 
der prominenteste darunter ist Nr. 901, die Ehrung des Sophisten Aristides durch 
die Griechen Ägyptens; J . B i n g e n sprach 1987 diesem in Verona aufbewahrten 
Stein endgültig seine Herkunft aus Alexandria ab. Diese 20 Texte enthalten auch 
neun, leider wenig bedeutsame, inedita. Es folgen (S. 351—368) 40 Inschriften 
aus den Skizzenbüchern J . K e i l s , die zwar in Smyrna aufgenommen wurden, 
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aber ziemlich sicher nicht von dort stammen. Verdienstvoll entriß P e t z l dieses 
sonst nirgends publizierte (mit römischen Ziffern numerierte) Material dem Ver-
gessen. Fast keinen Wunsch lassen die Indices offen: Neben den heiß ersehnten 
„griechischen Stichwörtern" (S. 409—446) sind auch „lateinische" (S. 446f.) 
und „deutsche" aufgenommen (S. 447—452; ein überaus reichhaltiges Sachregi-
ster). Vorzügliche Tafeln, auch zu Band 11,1) beschließen diesen letzten Teilband 
Smyrnas. 

Zu den insgesamt 60 abgedruckten Inschriften ist von rechtshistorischer Seite 
wenig anzumerken. Nr. 893 weist einen mit 22 Jahren verstorbenen νό ικος 
άριστος und γεο ετρών πρώτος nach (ZPE 50, 1983, 283f.; vgl. a. BE 1983, 326); 
der Text rückt die Nomikoi sehr weit in den Bereich der Kautelarjurisprudenz. 
In Nr. 897 teilt Phoibos die Rechte an seinem Grabmal zur Hälfte mit seiner 
Frau (κατά το ή ισυ  έρος εξ άδιαιρέτου), behält sich aber die κηδε ονία (cura?) 
über die zweite Hälfte vor; P e t z l führt reiche Parallelen aus Ephesos an, geht 
aber in der Übersetzung davon aus, daß Phoibos sich mit seiner Frau nur in die 
eine Hälfte teilt — wer soll an der zweiten berechtigt sein? Nr. 898: Verfluchung 
von Grabschändern (Multen sind in Nr. VII, XVI?, gemeinsam mit Archivierung 
in IV und XXII I belegt). Nr. I I (ein fragmentarisches Dekret aus hellenistischer 
Zeit?) bringt ein prozeßrechtliches Detail : [εγκλη  άτων εύανναλλ[α- - — ; Nr. 
XXXVII (Bauinschrift aus der Kaiserzeit): ε]ργεπιστατο[νντος. Widerspre-
chen möchte ich der Ergänzung in Nr. VII Ζ. 2—4: [ ηδ]\ενός [έτερον έχοντος 
εξουσίαν π]|ωλήσαι [το  νη είον . . . Mit  ηδείς ετερος wird üblicherweise ein 
Belegungsverbot ausgedrückt (niemand anderer a u ß e r . . darf bestattet werden), 
das Veräußerungsverbot wird hingegen immer absolut ausgesprochen, vgl. etwa 
Nr. X X I I I Z. 6/7: [ ηδενί εξεϊ~\\ναι πωλήσαι. Das Wort ετερου ist deshalb zu 
tilgen. 
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